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 In der VwV Investkraft sind die Antragsfristen für Maßnahmen im Budget „Bund“ und im Budget 
„Sachsen“ klar geregelt: 
 
Anträge im Budget „Bund“ sind bis zum 15. November 2016 bei der Sächsischen Aufbaubank  
- Förderbank - (SAB) zu stellen.  
 
Für Anträge im Budget „Sachsen“ müssen die Anträge bis 28. Februar 2017 bei der SAB 
eingegangen sein. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie bis zu den genannten Terminen fristgemäß einen Antrag 
entsprechend der im Investitionsplan dargestellten Maßnahme stellen. Bis zum Ende der 
Antragsfrist werden grundsätzlich keine Veränderungen am Investitionsplan vorgenommen.  

 
 

 Bei Maßnahmen ab 1,5 Mio. Euro Zuschussbetrag hat die SAB als Bewilligungsstelle die jeweils 
zuständige staatliche Bauverwaltung, bei Hochbaumaßnahmen den Staatsbetrieb Sächsisches 
Immobilien- und Baumanagement (SIB), einzubeziehen. In diesen Fällen sind zusätzliche 
Unterlagen für diese baufachliche Prüfung erforderlich. Um eine zeitaufwändige Nachforderung 
von Unterlagen zu vermeiden, ist es dabei zielführend, dass sich die Antragssteller im Vorfeld mit 
dem SIB zu den Prüfprämissen und den einzureichenden Unterlagen abstimmen. 
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